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Bildung Weil die Zuwanderung
das Bildungssystem belaste, soll
es eine Obergrenze für den Aus-
länderanteil in Schulklassen ge-
ben. Das steht in einem Posi-
tionspapier der SVP, das am
Samstag im Rahmen der Dele-
giertenversammlung der Par-
tei vorgestellt wurde. Ausser-
dem müssten alle zugewander-
ten Kinder eine Sprachschule
absolvieren, ehe sie in den re-
gulären Unterricht dürfen. Ih-
ren Forderungskatalog versteht
die SVP als Grundlage, um die
Kantone zum Handeln zu brin-
gen.Entsprechendwerde die SVP
diverse kantonaleVorstösse ein-
reichen, sagte der ZürcherNatio-
nalrat Benjamin Fischer, der das
Bildungsdossier der Partei über-
nommen hat, der «SonntagsZei-
tung».Die SVP stellt in ihremPa-
pier weitere Forderungen, etwa
die zweite Fremdsprache in den
Primarschulen streichen, integ-
rativenUnterricht beenden,Han-
dys verbieten,mehrWerken und
Handarbeit, 15 Minuten Kopf-
rechnen pro Tag, Noten verge-
ben, kein Gendern, Nachsitzen
bei Fehlverhalten. (red)

SVP: Obergrenze
für ausländische
Schulkinder

Lieferprobleme Weil es Lieferpro-
bleme bei den Ersatzteilen gibt,
ist gut die Hälfte der amerikani-
schen F-35 derzeit nicht einsatz-
fähig. Es werden nun sogar Teile
aus F-35 ausgebaut und in ande-
re eingesetzt, um die Flotte flug-
fähig zu halten.Dies zeigt ein Be-
richt aus demUS-Kriegsministe-
rium. In der Schweiz macht sich
das Verteidigungsdepartement
keine Sorgen, dass dereinst zu
wenig F-35 verfügbar sein wer-
den. «DasVBS erwartet eine Ein-
satzbereitschaft von mindestens
60 Prozent», hiess es aufAnfrage
der «SonntagsZeitung». Die USA
hätten Massnahmen eingeleitet,
um die Einsatzbereitschaft der
F-35 «nachhaltig zuverbessern».
Zudem beschaffe die Schweiz
ein erweitertesMaterialpaket,das
Lieferengpässe überbrückenkön-
ne. Wegen der gestiegenen Be-
schaffungskosten hat der Bun-
desrat imDezemberentschieden,
dass vorerst nicht wie geplant
36 F-35 gekauft werden. (red)

Hälfte der F-35-Jets
steht in den USA
amBoden

Sicherheit Die SBB erteilen der
Sicherheitsfirma Securitas für
drei Jahre einen Auftrag in der
Höhe «eines mittleren zweistel-
ligen Millionenbetrags». Dies
schreibt der «SonntagsBlick».
Die SBB beziehen von Securitas
Dienstleistungen, umdie Sicher-
heit an Bahnhöfen und in Zügen
zu gewährleisten. Primär kom-
me Securitas für die präventi-
ve Präsenz in Zügen auf, sagte
eine SBB-Sprecherin. Daneben
betreibt Securitas für die SBB im
RaumZürich eine Einsatzzentra-
le,die Patrouillen koordiniert und
delegiert. Securitas erbringe be-
reits seit 16 Jahren einen Teil der
öffentlichen Sicherheitsdienst-
leistungen für die SBB, vor allem
im Gebiet des Zürcher Verkehrs-
verbunds, sagte die Sprecherin.
Da derbisherigeVertrag imFrüh-
ling auslaufe, sei derAuftrag neu
zu vergeben gewesen. (red)

SBB-Grossauftrag
für Securitas

Iwan Städler

Die Kantone begehren auf. Sie
wollenverhindern, dass derBund
die Individualbesteuerung ein-
führt. Erst zumzweitenMal in der
Schweizer Geschichte haben sie
deshalb das Kantonsreferendum
ergriffen. Dazu berechtigt sie die
Verfassung seit 1874, wenn min-
destens acht Kantone dies verlan-
gen. Erstmals machten sie 2003
davonGebrauch, als sie ein Steu-
erpaket bekämpften, das dann
prompt an der Urne scheiterte.

Nun haben erneut zehn Kan-
tone das Referendum ergriffen
– gegen die Individualbesteue-
rung. Es lehnen sich aber weit
mehr Stände gegen die Steuer-
reform auf: Die Konferenz der
Kantonsregierungen (KDK) hat
derVorlage den Kampf angesagt,
wofür die Beschlüsse von min-
destens 18 Kantonsregierungen
notwendig sind.Und dieses Quo-
rumwurde erreicht.

Markus Dieth ist Präsident
der KDK und damit der oberste
Kantonsvertreter.Der 58-jährige
Mitte-Politiker ist Finanzdirektor
des Kantons Aargau, eines Refe-
rendumskantons. Was stört ihn
an der Individualbesteuerung?
Und was könnte der Bund sei-
ner Ansicht nach von den Kan-
tonen lernen?

HerrDieth,wie gross ist
der Unmut der Kantone über
die Individualbesteuerung?
Sehr gross, sonst hätten die
Kantone nicht das Kantonsrefe-
rendum ergriffen.

Was ist denn so falsch daran,
wenn der Bund die
Heiratsstrafe abschafft –
gut 40 Jahre nachdem das
Bundesgericht diese für
verfassungswidrig erklärt hat?
Wir sind nicht gegen die Ab-
schaffung derHeiratsstrafe. Die-
se haben die Kantone ja – anders
als der Bund – schon seit län-
gerem korrigiert. Dafür braucht
es keinen solch fundamenta-
len Systemwechsel, wie er nun
mit der Individualbesteuerung
zur Diskussion steht. Das haben
die Kantone bewiesen – einfach,
günstig und schnell.

Was haben Sie unternommen?
Wir haben Splittingverfahren
eingeführt und die Tarife an-
gepasst.

Wie funktioniert ein solches
Splittingverfahren?
BeimVollsplitting zählt man die
beiden Einkommen zusammen
und halbiert dann diesen Be-
trag für die Festlegung des Steu-
ertarifs. So lässt sich der Pro-
gressionseffekt abfedern. Dies
geht ohne grossen bürokrati-
schen Aufwand. Das hätte auch
derBundmachen können – ohne
neue Ungerechtigkeiten.

Wird so aus derHeiratsstrafe
nicht ein Heiratsbonus?
Nicht unbedingt.Hier kannman
mit tariflichenAnpassungen und
mit Regeln fürKonkubinatspaare
mit Kindern gegensteuern.

Aber die Individualbesteuerung
ist doch am konsequentesten,

indem sie alle Verdienenden
gleichbehandelt – ob
verheiratet oder nicht.
Dann müssten aber im Kanton
Aargau etwa 40 Prozent derVer-
heirateten höhere Steuern zah-
len, wenn es zu keinen Steuer-
ausfällen kommen soll.

Haben Sie schon einen
konkreten Plan,wie Sie
die Individualbesteuerung
umsetzenwürden?
Wir müssten das Steuergesetz
undweitere Regelungen umfas-
send anpassen. Sollte dasVolk Ja
sagen,würdenwir uns selbstver-
ständlich an die Umsetzungs-
arbeit machen. Das ginge wohl
nicht ohne Steuerausfälle.

Mitwie vielenMillionen
Mindereinnahmenmüsste
der KantonAargau rechnen?
Der Bund rechnet mit 600 Mil-
lionen Franken weniger bei der
direkten Bundessteuer. Daran
sind auch die Kantone beteiligt
– im Aargauwürde sich dies auf
etwa 7Millionen Franken belau-
fen. Das ginge ja noch. Ganz an-
ders bei den Kantons- und Ge-
meindesteuern.

Mitwas rechnen Sie dort?
Wenn keine Personengruppe
stärker belastet werden soll, ist
mit Mindereinnahmen von bis
zu rund 500 Millionen Franken
beimKanton und bis zu 450Mil-
lionen Franken bei den Gemein-
den zu rechnen. Allein im Aar-
gau. Das hätte starke Sparmass-
nahmen zur Folge – etwa bei der
Bildung, im Gesundheitswesen
oder bei der Sicherheit. Wollen
wir solche Ausfälle vermeiden,
müsstenwie erwähnt 40 Prozent
derVerheiratetenmehrKantons-
und Gemeindesteuern zahlen.

Der Städteverband spricht sich
aber – anders als die Kantone
– für die Individualbesteuerung
aus. Er verspricht sich davon
eine höhere Erwerbstätigkeit
von zweitverdienenden Frauen.
Dieswürde zumehr Steuern
führen.
Ich glaube nicht, dass sich die er-
wähntenAusfälle so kompensie-
ren lassen.

Es ist doch offensichtlich, dass
die Individualbesteuerung ein
Anreiz für höhere Pensen ist
und dasWirtschaftswachstum
fördert und denMangel an
Fachkräftenmildert.
Das mag sein. Aber die negati-
ven Folgen überwiegen meines
Erachtens klar.

Inwiefern ändert sichmit
der Individualbesteuerung der
Kontrollaufwand der Kantone?
Gesamtschweizerisch rechnet
man mit zusätzlichen rund
1,7 Millionen Steuererklärungen.
Das ist nicht nur für die betroffe-
nen Ehepaare ein administrativer
Mehraufwand. Auch die Steuer-
verwaltungen müssten Jahr für
Jahr mehr Dossiers bewältigen.
Überdies müssten sie prüfen, ob
es zu Steuerumgehungen kommt
bei der Aufteilung von Vermö-

gen und Einkommen unter den
Ehepartnern. Das ist ein Riesen-
aufwand.

Bräuchten Sie deswegenmehr
Personal?
Im Aargau müssten wir propor-
tional hochgerechnet mit min-
destens 50 zusätzlichen Stellen
rechnen.

Lässt sich der höhereAufwand
nicht durchAutomatisierung
kompensieren?
Zum Teil. Die Kantone engagie-
ren sich stark bei der Digitalisie-
rung der Prozesse. Ohne diese
Optimierungen bräuchte es so-
gar bis zu 100 neue Stellen. Nur
im Kanton Aargau. Und nur für
die Kontrollen. Über den gewal-
tigen Aufwand bei der Umstel-
lung des gesamten Systems ha-
ben wir noch gar nicht gespro-
chen. Kantone und Gemeinden
müssten ihr Steuerrecht anpas-
sen,dieTarife ändern und dieAb-
züge neu festlegen.DieAnpasun-
gen gingenweit über den Steuer-
bereich hinaus.

Inwiefern?
Betroffen sind auchdie Regeln bei
derPrämienverbilligung, den Sti-
pendien und den Vergünstigun-
gen für familienergänzende Kin-
derbetreuung. Überall dort also,
wo das steuerbare Haushalts
einkommen des Ehepaars eine
Rolle spielt. Daswäre nicht nötig,
um die Heiratsstrafe abzuschaf-
fen. Die Individualbesteuerung
schiesst weit über das Ziel hin-
aus. Und dieser Aufwand kostet.

Wie starkwerden sich Kantone
imAbstimmungskampf
engagieren?
Wir gehen für unsere Verhält-
nisse relativweit. Die Konferenz

der Kantonsregierungen hat be-
schlossen, dass wir aktiv kom-
munizieren werden. Es ist eine
Medienkonferenz geplant, die
Regierungenwerden Interviews
geben, undwir nehmenwomög-
lich auch an derTV-«Arena» teil.
Eine eigentlicheWerbekampag-
ne machen wir aber nicht.

Es gibt Kantone, die sich für
die Individualbesteuerung
aussprechen. Darunter Zürich.
Für den Zürcher Regierungsrat
überwiegen dieVorteile –
insbesondere die positiven
Folgen für denArbeitsmarkt
und dasWirtschaftswachstum
sowie dieMilderung des Fach-
kräftemangels.
Darin zeigen sich unser Födera-
lismus und die Demokratie. In
der Konferenz der Kantonsre-
gierungen haben sich nun aber
mindestens 18 Kantonsregierun-
gen für einen klaren Positionsbe-
zug gegen die Individualbesteue-
rung ausgesprochen. Sonstwäre
es laut unseren Regeln nicht dazu
gekommen. Aber es gibt auch
solche, die für den Systemwech-
sel sind.

Wie viele?
Das pflegen wir nicht zu sagen.
Dafür bräuchte es einen entspre-
chenden Beschluss. Und einen
solchen gibt es nicht.

Wie sieht es bei Ihnen
persönlich aus? Könnten Sie
von der Individualbesteuerung
profitieren?
Das habe ich noch nicht genau
angeschaut.

Dies können Sie doch in
etwa abschätzen.
Aber das gehört nicht in die Zei-
tung.

«Wir sind nicht gegen
die Abschaffung der Heiratsstrafe»
Abstimmung am 8. März Für das Eliminieren der Ungerechtigkeit brauche man die Individualbesteuerung nicht,
sagt Markus Dieth. Der oberste Kantonsvertreter warnt vor höheren Steuern für Ehepaare.

«ImAargau
müsstenwir
proportional
hochgerechnet
mitmindestens
50 zusätzlichen
Stellen rechnen.»

Markus Dieth, Aargauer Finanzdirektor und Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen. Foto: Urs Jaudas
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ANZEIGE

Christian Brönnimann

Die Zustände,welche die Behör-
den bei Kakaoproduzenten in
den brasilianischen Bundesstaa-
ten Pará und Bahia entdeckten,
waren teilweise erbärmlich. Bei
einer Inspektion auf einer Ka-
kaofarm im September 2017 be-
freiten sie neun Menschen aus
sklavenähnlichen Bedingungen.
Ihre ganzen Familien haben ge-
mäss den Behörden auf der Farm
gearbeitet, inklusive der Kinder.
DieMenschen lebten in prekären
Unterkünften, die ein «schwe-
res Gesundheitsrisiko» darstell-
ten. Das Wasser, das sie aus ei-
nem seichten Brunnen zum Ko-
chen und Trinken holten, war
verschmutzt. Sie erhielten kaum
Lohn und durften Kakaoboh-
nen nur an Abnehmer verkau-
fen, die von ihren Arbeitgebern
bestimmt waren. Die Situation
verstosse gegen die «Würde der
Arbeitnehmer» und sei «typisch
fürmoderne Sklaverei», steht im
Inspektionsbericht.

Der Bericht ist Teil der Akten
eines Verfahrens, das brasiliani-
sche Arbeitsgerichte bereits seit
mehreren Jahren beschäftigt.Das

Verfahren richtet sich gegen eine
Tochterfirma des Schokomultis
Barry Callebaut mit Sitz in Zü-
rich. Die brasilianischen Behör-
den beschuldigen die Tochter-
firma, Kakao indirekt von Lie-
feranten bezogen zu haben, die
Menschen ausbeuten, darunter
von erwähnterFarm.DerFall kam
vor Gericht, nachdem es die Bar-
ry-Tochterfirma 2020 abgelehnt
hatte, eine aussergerichtlicheVer-
einbarung des Arbeitsministeri-
ums zu unterzeichnen. Das geht
aus Justizdokumenten hervor, die
demPortal «RepórterBrasil» und
dieser Redaktion vorliegen.

Busse von 75’000 Franken
In ihrer Klageschrift schreiben
die brasilianischen Behörden,
die Barry-Callebaut-Tochterfir-
ma «ignoriert die offensichtli-
chen schwerenMenschenrechts-
verletzungen, die an der Basis
der Produktionskette begangen
werden, um höhere Gewinne zu
erzielen». Damit trage die Toch-
terfirma dazu bei, dass sich die
Situation für die ausgebeute-
ten Menschen nicht verbessere.
Denn Zwischenhändler könn-
ten so sicher sein, dass sie auch

für ausbeuterisch produzierten
Kakao Abnehmer fänden.

Das Verfahren ist aktuell vor
demoberstenArbeitsgericht Bra-
siliens hängig. In erster und
zweiter Instanz war die Barry-
Tochterfirma 2022 und 2023 zu
einer Busse von umgerechnet
75’000 Franken verurteilt wor-
den. Zudem ordnete das regio-
naleArbeitsgerichtMassnahmen
zur Bekämpfung von Sklaven-

und Kinderarbeit in der Liefer-
kette an. Im Urteil schrieb das
Arbeitsgericht, die Barry-Toch-
terfirma habe «indirekt die Ar-
beitskraft von Kindern ausge-
nutzt und diese untermenschen-
unwürdigen, sklavenähnlichen
Bedingungen arbeiten» lassen.
Dies mit dem Ziel der Gewinn-
maximierung.Das stehe «imWi-
derspruch zu allen Bemühungen
der Nationen, auf der Grundla-

ge der Richtlinien der UNO die-
se Art der unmenschlichen Be-
handlung in Arbeitsverhältnis-
sen zu beseitigen».

Mit Verweis auf das laufen-
de Gerichtsverfahren beant-
wortet die Zentrale von Barry
Callebaut in Zürich keine kon-
kreten Fragen zum Fall. Gene-
rell schreibt die Medienstelle,
man verurteile «alle Formen
von Menschenrechtsverletzun-
gen in der Kakaolieferkette so-
wie alle Praktiken, die Kinder
und Erwachsene ausbeuten oder
sie schädlichen beziehungswei-
se gefährlichen Bedingungen
aussetzen, aufs Schärfste». Der
Schutz der Menschenrechte sei

in der Nachhaltigkeitsstrategie
des Konzerns verankert.Alswelt-
weit führender Schokohersteller
sei es «unser klares Ziel, Kinder-
arbeit und ihre Ursachen lang-
fristig anzugehen».

Möglicher Präzedenzfall
Fürdie brasilianischen Behörden
hat der Fall einen hohen Stel-
lenwert. Dass sie Konzerne am
Ende der Produktionskette ins
Visier nehmen, ist äusserst sel-
ten.Gegenüber «RepórterBrasil»
sagte der Staatsanwalt und Koor-
dinator für die Abschaffung von
Sklavenarbeit, Luciano Aragão,
imHinblick auf das letztinstanz-
liche Urteil: «Es ist eine wichti-
ge Entscheidung. Sie könnte ei-
nen Präzedenzfall schaffen, um
marktbeherrschende Unterneh-
men in die Pflicht zu nehmen,
Menschenrechtsverletzungen in
ihren Lieferketten wirksam zu
verhindern.»

Konzernewie BarryCallebaut
seien nicht bloss Käufer von Ka-
kao. «Sie beherrschen denMarkt,
kontrollieren die Produktion, so-
dass sie auch eineMitverantwor-
tung für diese Kette haben», sagt
Aragão.

Schweizer Schokoladenhersteller verurteilt
«Sklavenähnliche Bedingungen» Eine brasilianische Tochterfirma von Barry Callebaut hat laut Gericht «indirekt die Arbeitskraft
von Kindern ausgenutzt» mit dem Ziel, den Gewinn zumaximieren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Arbeitsbedingungen auf Kakaofarmen werden kritisiert. Symbolfoto: AFP

Bei einer Inspektion
befreiten
die Behörden
neunMenschen aus
sklavenähnlichen
Bedingungen.

Alle Angebote solange Vorrat.
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(exkl. Multipacks)
z. B. Trisa Schallzahnbürste Sonic Performance, 1 Stück,
2 Jahre Garantie, inkl. vRG
59.95 statt 79.95

auf das ganze
Sortiment für

elektrische Zahnpflege
nach Wahl

25%
ab 2 Stück

z. B. Nescafé Gold de Luxe, Glas, 200g
8.95 statt 14.95 (100 g = 4.48)

auf alle Nescafé
Instantkaffees

nach Wahl oder im Duo

40%
ab 2 Stück

Betty Bossi Pouletnuggets paniert, Schweiz,
in Selbstbedienung, 750g (100g = 1.19)

40%
8.95
statt 14.95

Rioja DOCa Las Flores 2023,
6 × 75 cl (10 cl = –.60)

50%
26.85
statt 53.70

Coop Rindshackfleisch, Österreich,
in Selbstbedienung, 2 ×400g, Duo (100 g = 1.46)

25%
11.70
statt 15.60

Coop Poulet-Minifilet, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 280g

30%
per 100 g

2.50
statt 3.60

30%30%

Halbblutorangen Tarocco (exkl. Bio), Italien,
Netz à 2 kg (1 kg = 1.60)

40%
3.20
statt 5.40

Jahrgangsänderungen vorbehalten.
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.


